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TOP DS-Nr. Titel 

 

6. 21-26/1638 
Neufassung der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte in der Stadt 
Friedberg (Hessen) 

 

Anhörung des Ortsbeirats. 

Diskussion: 

• Dr. Berger: § 4 Abs. 6 nicht eindeutig – unklar, wann Unterlagen abzugeben sind; 
Konkretisierung gewünscht. 

• Mustersatzung ermöglicht digitale Sitzungen. 

• Haub: Pflicht zur Öffentlichkeit, daher gut, dass digitale Sitzungen nicht generell vorgesehen 
sind. 

• Bunke: In anderen Städten möglich, wenn datenschutzkonform; Prüfung angeregt. 

• Haas: Leitung hybrider Sitzungen schwierig. 

• Berger: Option soll im Sinne der Familienfreundlichkeit offenbleiben. 

Beschlussvorschlag: 
§ 6 Abs. 6 (Genehmigung von Bild- und Tonübertragungen) soll übernommen werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 6 / Nein 3 → angenommen 

Weitere Anmerkung: 

• Bröker: Sitzungsfrequenz – künftig mind. 4 Sitzungen pro Jahr (bisher alle 2 Monate). 

• Nachfrage: Gibt es jemanden aus Ossenheim im Jugend- oder Seniorenbeirat? 

 
 
 
 
 
gez.: Kammer 


